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L82000 Bauordnung

L82003 Bauordnung Niederösterreich

40/01 Verwaltungsverfahren

Norm

AVG §8;

BauO NÖ 2014 §4 Z21;

BauO NÖ 2014 §4 Z3;

BauO NÖ 2014 §6 Abs2 Z3;

BauRallg;

1. AVG § 8 heute

2. AVG § 8 gültig ab 01.02.1991

Rechtssatz

Wie sich aus § 6 Abs. 2 Z 3 NÖ BauO 2014 ergibt, besteht ein subjektiv-ö@entliches Recht des Nachbarn auf Einhaltung

der Bestimmungen über die Bebauungsweise und den Bauwich allerdings nur insoweit, als diese Bestimmungen der

Erzielung einer ausreichenden Belichtung der Hauptfenster der zulässigen (bestehenden bewilligten und zukünftig

bewilligungsfähigen) Gebäude der Nachbarn dienen (Hinweis E vom 30. Jänner 2014, 2011/05/0043).Wie sich aus

Paragraph 6, Absatz 2, Zi@er 3, NÖ BauO 2014 ergibt, besteht ein subjektiv-ö@entliches Recht des Nachbarn auf

Einhaltung der Bestimmungen über die Bebauungsweise und den Bauwich allerdings nur insoweit, als diese

Bestimmungen der Erzielung einer ausreichenden Belichtung der Hauptfenster der zulässigen (bestehenden

bewilligten und zukünftig bewilligungsfähigen) Gebäude der Nachbarn dienen (Hinweis E vom 30. Jänner 2014,

2011/05/0043).
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